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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REG1rnuJiSRATES 
. ·:(: , .:--.- · - DE-S KANTONS SOLOTHURN 

l 
VOM 

12. Januar 1973 Nr. 135 

·nie EinwohnergemeindenDäniken·und Gretzenbach unterbreiten 
dem Regierungsrat den Zonenpl~n' für Industrie- und Energie- 

- . . 

produktion im Aarefeld zur Geriehmf.gung , Dieser Plan bildet 
zo:nenmässig die Rechtsgrundlage für die Realisierung des 
Kernkraftwerkes. In beiden Gemeinden hande'l t" es sich um eine 
Erweiterung des rechtsgültigen Industriegebietes im Aar~feld. 

_; ,_:,_: c, ::.,I:n dessen Mi ttelber.Eüch befinden sich die Geleiseanlag~n des 
f:\angierbahnhofes der SBB (Rfchtur+gsgruppe). Das I~dustrie- 

. ~ . . 

,gebiet .des Kernkraftwerkes liegt.im Zentrum regionaler Indu- 
• • • • • ••· .. 1 • • • •• : 

· . .-strieflächen. Diese werden im Westen durch die Industriezone 
. , . - ·. : - . · . · ' ·· : · l ... ~ .. ·. _-1 :- '. . ,. 

Schachen9 Obergösgen und im Osten durch das Industriegebiet 
:s.chachen (Inseliplanung) der .Gem~inde Nied~rg;s~e~ abge~renzt. 

. . . . .- .. ,/ : .' . ~. . . : . . . ' ... : . - :_, _._: 

-:Diese Industrieflächen liegen alle irn Bereich des Kr.aftwerk- 
k~nals .. der Atel und der Aare~ Der Zonenplan ni~mt ;r~j.gJ\ch 

. . . . ... , · .. :.·,!' 

_ .auf .dd.e .-Zonenausscheidungen der angr enz end en Ceme.Lnden _in 
zy1epk~ä~siger Weise Rücks Lch t , Die_ gesamte Industriezo~~naus 

.. _ .sche Ldung umfasst eine al~&emeine Industriezpne und eine 
eigentliche Kernkraftzone. 

_ demäss den Baureglementen der Gemeinden Dähiken und Gretzen 
: ba61~ ist di~ Aus s che.i dung von :t:ndustriezonen vorgeseh~~~ Be 

·- .• s6hräril~~ng~ri hinsichtlich der BEiÜhöht? sind Imine fe~ltg·eiegt , . 
. . . ·,; (i' . ''· .· ·, .... .·. ..... . . ,· ·- . . . . :;· - 

was neuzeitlicher Aüffassung errt spr-Lch't , da die Bedür'fnisse 
. _ der e.Iriz e.Lrien Industrien sehr ·unterschiedlich sind. 

Die öffentliche ·Au:f:lage fand in den GemeindE!lDäni~$n '1.J.Jl!l 

Gretzenbach gleichzeitig in der Zeit vom 28. September bis 
28. Oktober 1972 statt. 

. ·:· -:...~: .. 
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Da in der Gemeinde Däniken während der gesetzlichen Frist keine 
Einsprachen eingereicht wurden, hat der Gemeinderat diesen Plan 
an der Sitzung vom 27. November 1972 aufgrund von§ 15 des kant. 
B.s.ugesetz genehm . .igt 

In der Gemeinde Gretze~ach gingen während der Auflagezeit zwei 
Einsprl;lchen ein, wovon eine zurückgezog!?n wurde" Die zweite 
Einsprache riditete ·. sich nichi'•gegeri . d1'e 'Eirtzöhürig; als solche 9 
sondern geg~n einen Zeichnungsfehler im Plan. Diese Eins~rache 
wurde vom Gemeinderat abgewiesen und vom Einsprecher nicht 
weitergezogen~_An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung 
vom 15. D~z;e~ber 1972 ~rde der Zonenplan im Aarefeld ,g_fnehmigt. 

Formell wurd1e das· Ver f'ahr-en richtig dur-chgef'ühr-t , Materiell.-~sind 
noch :folgend~ Bemer'kung en anzubringen: Bei der Behand'sung des 

. ··Plane·s wur-d e v6fr:de:h: Organen der NHK ver Larig t , dass d~s Wäld 
... 'cheri auf GB Nr. 883 (Eigentum der Atel) nicht in die··Ifidustrie 

zone einbezogen wer-de . · Das· Areal wird für den Bau des:·,kern- 
- ·kraftwerkes sowie d eas en Nebenanlagen nicht benötigt·. 'Dä e 

· Organe der NHK haben mit: der Atel die entsprechenden Verhand 
lungen geführtU:nä; eine Einigung wegen der Waldparzelle erzielt. 
Das reizvolle Wäldchen seil zur Uferschutzzone erklärt>werden; 
es ist deshalb rri cht in die. Industriezone einzubeziehen,. was 
im Genehmigun~sb~schluss f~stzuhalteri ist" Ferner soll auch 
das Strassenstück, ·welches durch das .Länga dem rechten Aare 
ufer im Bereich des Ablaufberges qer SBB bestehende Wäldchen 

.. \ -, . .. , . ~ .. . . . . . . ... ' . ·•-·' '·••'•' . 
vorgesehen ist, von der Genehmigung au_sgenommen werden, da in 
diesem Gebiet im,,Zusam~'e;;hang. mit de·/'1i;ojektierung der SBB 
Anlagen noch weitere si~die~ durchgefiib:rt werden mUS~'erio Für 

'··. . .··;·• •' . . . . . - 

die Sicherstellung der ZÜ:fahrtzum Areal des Kernkraftwerkes 
ist ahn.eh.in ein Provisorium vor-g es ehen , Die Gemeinde Däniken 
ist mit den Vor'.gEJl;la,1tep_der, NHK e~nver:-star1den. 

II. 
Es wird 

beschlossen: 
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1. Der Zonenplan für Industrie- und Energieproduktion 
im Aarefeld der Gemeinden Däniken und Gretzenbach 
wird genehmigt. 

2. Von der Genehmigung sind im Sinne der Erwägungen 
ausgenommen: Das Wäldchen auf GB Nr. 883 (Eigentum 
der Atel), ferner das kurze Teilstück der Strasse, 
welches im Wäldchen auf dem rechten Aareufer vorge 
sehen ist. 

3. Die Gemeinden werden verhalten, dem Amt für Raum 
planung noch 7 Pläne, wovon 2 auf Leinwand aufgezogen, 
mit dem Genehmigungsvermerk versehen, zuzustellen. 

GenE_Wmigungsgebühr: 
Publikationskosten: 

Total n, : 

Däniken 50.--, 
Däniken 16.--9 

Däniken 66.-- 

Gretzenbach 50.- 
Gretzenbach 16.-- 

Gretzenbach 66.-- 

(Staatskanzlei Nrn.: 33) NN 

Der Staatsschreiber: 

Bau-Departement ( 4-) 
Kant. Hochbauamt (2) 
Kant. Tiefbauamt (2) 
Amt für Raumplanung (2), 

<. I 
) ( . ' 

81/zf 
mit Akten und 2 genehmigten Plänen 
auf Leinwand ( folgen später) / 
(2) Amt für Wasserwirtschaft 

Jur. Sekretär Rz (2) 
Kant. Finanzverwaltung (3) 
Sekretariat der Katasterschatzung (2)-, mit 1 renehmigten Plan✓ 

folgt später) 
Kreisbauamt II, 01 't en , mit 1 g'enehrni.g t en Plan folgt später) (j 
Amtschreiberei 0lten, mit 1 genehmigten Plan folgt später) 
Beauftragter der NHK, B. Aeschlimann 
Beauftragter Leitbild, K. Neeser 
Ammannamt der EG 4658 Däniken (2) NN 
Ammannamt der EG 5014 Gretzenbach (2) NN 
Baukommission EG 4658 Däniken (2), 2. gen. 
Baukommission EG 5014 Gretzenbach, Z. gen. 

Plan folgt späterte,~, .... / 
Plan folgt späterL~~~✓ 

Amtsblatt: Publikation,/Ziff. 1 + 2 des Dispositivß ,.,1e,,,'iu.,,.I,,;;..,.. ll~t:,er 1- 41-fl ef.,,;;,,.,.,4 6+ -1 s-,.,{ Le-.j,.,~e--,,.-f ✓ 

10.1.1973 Li/ER/an 
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SOLOTHURN 

2 8. JUNI 1973 
Akten Nr. 

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUN 
DES KANTONS SOLOTHURN 

ATES 

VOM 

19. · Juni 1973 Nr. 3561 

I. 

Mit Beschluss Nr. 135 vorn 12. Januar 1973 hat der Regierungsrat 

den Zonenplan für Industri~ und Energieproduktion "Aarefeld" der 

Gemeinde~ Däni~en,und Gretzenbach genehmigt. Gegen diesen Zonen- 
. ..,.,. '••. . . : --· _· . ' . ·, . ·. 

plan wurden beim Regierungsri.it keine Beschwerden erhoben. Der 

Pla~ is1:, re_cht,skräftig geworden. 

Am 24·~ - Jahuair 197). reichte die Einwohnergemeinde Schönenwerd gegen 

-deri Beschrlus's de's Regierungsrates ein Wiedererwtigungsgesuch ein, 

·' mit :den:, Anträgen•; :.es · sei der. Be s ch.l.u s s in Wiedererwägung zu ziehen 

und d!ie regierungsrätliche Genehmig1,1ng rückgängig zu machen; 

ferner seien die oeme.i nde rtrt.e von Däniken und Gretzenbach 

anzuwe Lsen , · das ,·_l39A1p_l_anverfahren für die Einzonung des "Aarefeldes" 

nochmals durchzuführen unter Beachtung der Publikationser 

fordernisse für das Bauplanverfahren. Die Gemeinden Däniken 

_ .und Gretzenbach beantragen in ihren Vernehmlassungen vom 20. bzw. 

2fl,. Februar 1973, es sei auf das Wiedererwägungsgesuch nicht 

einzut:reten. 

II. 

1. Die Einwohriergemeinde s6hönenwerd vertritt die Ansicht, dass 

sie, 'trotzdem sie i~ Bauplanverfahren keine Einsprach~ gegen den 

Zonenplan eingereicht habe, zur Einreichung des Wiedererwägungs 

gesuches legitimiert sei. Zür Begründung ihrer Ansicht beruft sie 

s;i.ch auf den vor dem Inki'afttreten des Verwaltungsrechtspflege 

gesetzes (VRG) _ ge_ltenden· § 75 Abs at.z 3 der Vollziehungsv~rordnung 

zum Gemeindegesetz (W GG), wonach die frühern Beschwerde~ 

2211 7 • 1 20 000 - 1 972 
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parteien und Dritte, die ein Interesse nachweisen, unter 

bestimmten Voraussetzungen die Wiedererwägung verlangen 

könnten. Sie behauptet, dass, wenn auch diese Formulierung 

nicht in das VRG aufgenommen worden sei, die Aktiv 

legitimation sich weiterhin nach den gleichen Kriterien richte, 

die einer bewährten Praxis entsprächen. Als "interessiert" 

gelte, wer durch den Bebauungsplan von Däniken und Gretzenbach 

betroffen werde, was für Schönenwerd als Nachbargemeinde 

zweifelloß zutreffe. Wegen der ~uf weite Distanzen zu 

_erwartenden Auswirkungen eines Kernkraftwerkes dränge sich 

~hn~hl~ eine gro~szligige Beurteilung der Le~it~mati6nsfra~e 

auf. Daz~ ist folgendes festzustelleni 

a) Die Wiedererwägung ist geregelt iri § 28 VRG.-Iri dieser Be 

stimmung ist in der Tat· nur von der "Partei" . nicht 'abe r auch 
--- I . 

von einem interessierten Dritten .die Rede. Fraglich· ist somit 

einmal, ob die Aktivlegitimation im VRG geg_enüber .de r bisherigen 

Regelung in der VV GG bewusst" eingeschränkt·wurde,·um-Dritte, die 

die Rechtsmittelfrist verpasst haben, in den: spätexn Stadüm des 

Verfahrens auszuschalten, oder ob als .Pa~te ... i nach_ VRG. n i cht; auch 

weiterhin Dritte gelten. ,_-, ,_ 
; ;- . 

Mässgebend ist§ 12 VRG, der die Parteistellung jedermann zu- 

billigt, dessen Rechte und Pflichten durch die Verwaltungssache 

b~-iührt werden (Abs. 1) • Berührt eine Verwaltungssache die 

Rechte und Pflichten "Dritter", so kommt ihnen insoweit 

Parteistellung zu, .aLs _di __ e_s zur Wahrung ihrer I_nteressen nötig 

ist (Abs. 2). Nach§ 28 in Verbindung mit§ 12 Absatz 2 VRG 

ist nicht entscheidend, ob die Gesuchsstellerin schon im 

ursprünglichen Verfahren prozessual tätig geworden ist. In 

der Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat zum.Erlass 

des VRG wird übrigens ausdrücklich darauf hingew~esen, dass 

die Bestimmung von§ 28 VRG derjenigen von§ 75 W GG nachge 

bildet sei (vgl. Botschaft, S. 21) • _Kommt einer _Behörde die 

Stellung eines Dritten zu, dann muss sie in ihren Rechten und ~ . . 

Pflichten berührt sein und dartun, dass die Parteistellurrg 

zur Wahrung ihrer Interessen nötig ist (§ 12 Abs. 2 VRG). 
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b) Nun enthält aber§ 12 Absatz 1 VRG einen speziellen 
. . . . . 

Parteibegriff für Behörden, Amtsstellen und sonstige Organe 
. . . . 

öffentlichrechtlicher Körperschaften und Anstalten. Diese·· 

sind nach der genannten Bestimmung Partei, "werin die von 
ihnen vertretene Körperschaft oder Anstalt an der ver-> 

waftungssache unmittelbar beteiligt oder unmittelbar ä.arah 

interessiert ist." Wo liegt nun der Unterschied? 

Um die Frcige, wann eine Behörde unmittelbar interessiert 
.. . , .· ·. -·. 
oder beteiligt sei urid·w~nn sie lediglich die Stellung eihes 

' ' 

br1.tteri habe, abzuklären, hat das Bau-Departement im 

. Einv'.~-r::ÄEÜ1me~' rili t 'd em Regierungsrat bei Prof. P •· Saladin, 

Be~'n:, 'ein G~tachten eingeholt, das am 31. Januar 1973 
_;· .::. -~ ..... !_ . • ' \ . - :.... • • • : 

erstattet würden ist~ In ihm setzt sich der Gutachter ein- 

g~h~·rid · rr{'it eiern Problem auseinander und kommt zum Ergebnis, 

, dass die Un·ferscheidurig von § 12 Absatz 1 und 2 nur dann 

einen verständlichen ·sinh habe, wenn man zwischen der E:hge 

der Bezi.E;,hung differenziere, welche zwischen einer Behörde 

· und, der Verwaltungssache bestehe. Erscheine die Bez Lehuriq sehr 

eng öder ·"unmittelbar", so sei die Parteistellung unbedingt 

gegeben (vgl. Bericht und Antrag des:Regierungsrates zum 

VRG vom 26.8.1969, s. 19) ~ Zeige,sich die Beziehung als weniger 

eng, so könne eine Behörde Part~i~tellung nur insoweit 

• beanspr~9hen, als sie in ihren Reql)ten und Pflichten berührt 

und die Parteistellung zur w'ä."hru-ng, .. der Interessen nötig sei 

(vgl. Gutachten vom 31.1.1973, s. 4). 

Dass die Einwohnergemeinde Schönenwerd an der vorliegenden 

Verwaltungssache Dicht unmittelbar beteiligt oder interessiert 

ist, steht fest; sie ist-ja auch nicht Adressat der fraglichen 

Verfügung (Genehmigungsbeschluss) •. Die Unterscheidung zwischen 

unmittelbarer und mittelbarer Beziehung zu einer Verwaltungs 

sache würde nach Prof. Saladin jeden Sinn verlieren, wenn man 

einer Nachbargemeinde unmittelbare Beteiligung oder unmittel 

bares Interesse zubilligte. Es wäre dann kaum mehr.vorstellbar, 

wer noch in einer mittelbaren Beziehung .. zur Verwal tungs·sache 
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stehen könnte - wenn man der Legitimationsnorm nicht .. 
. ' 

jegliche Sperrfunktion gegenübei der Popular~eschwerde 
. . . . ~ . . 

nehmen wolle. Daran ändere auch der Umstand nichts,, 9ass 

eine Nachbargemeinde durchaus ein unmittelbares Interesse 

an der Angelegenheit empfinden und bekunden könne (vgl. 

Gutachten vom 31.1.1973, s. 8). 

c) Es.bleibt daher zu prüfen, ob die Gemeinde Schönenwerd 

in Lhz'e'n Rechten und Pf lichten berührt ist und die Partei- ---- . ' 

stellurig·zur Wahrung der Interessen nötig ist (§ 12 Abs. 2 

VRG). ·J?rof. Saladin führt zutreffend aus, dass der Gesetz 

geber das Merkmal der Berührung von Rechten und Pflichten 

picht-in einem technischen Sinn verstanden wissen, sondern, 

.. ande r.s als im Zivilprozess, eher weit fassen wollte (vgl. 

Bericht und Antrag des .Regierungsrates, a. a. O •. und Botschaft 

des Regierungsrates vom 15.9.1970, s. 25). 

Die öffentlich-rechtlichen Personen und de.r.en Organe 

besitzen nach dem Gutachter grundsätzlich keine Rechte, .. die 

nicht auch Pflichten wären. Es sei.Recht und Pflicht d~p 

Nachbargemeinde, alles zu unternehmenJ was zum Ausschtµss 

einer möglichen Gefährdung der Bevölkerung führen könne 

(vgl. Gutachten vom 31.1.1973, s. 6 und 10). 

Weiter sei zur ,Interessenwahrung ein qualifiziertes· und 

folglich schutzwürdiges Interesse am Entscheid erforderlich 

(vgl. Gutachtens. 6 und8). Ein solches' Interesse berührt 

notwendigerweise die Pflichten der Gemeinden (vgl. Gutachten 

s. 7). Dass die Einwohnergemeinde Schönenwerd ein qualifiziertes 

Interesse an der Aufhebung des fraglichen Verwaltungs~ktes hat, 

ist nicht zu bestreiten. Auch wenn die zuständiger:i. 

eidgenössischen Instanzen im Zusammenhang mit.den von ihnen 

zu erteilenden Bewilligungen die Gefahren des AKW Gösgen nicht 

als ~ross einge$chätzt haben, ist doch die Region, in der 

ein solches Werk errichtet werden soll, als interessiert im 

Sinne der genannten Bestimmung zu betrachten. 
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Wie der Regierungsrat bereits früher entschieden hat, ist 

bei Immissionstatbeständen jedermann als legitimiert anzusehen, 

der von der Einwirkung betroffen werden karin ·(vgl. RRB 4324 v. 

28.8.1970 und GE RR 1~44, Nr. 31:mit Hinweisen auf Literatur 

und Praxis)~ Die Legitimationsfiage ist nach der ratio legis 

des VRG grosszügig auszulegeri. Daraus folgt, dass die G~meinde 

Schönenwerd zur Sache legiti~iert ist. 

d) Auch wenn man davon ausgeht, dass die Legitimationsregeln 

des Gemeindegesetzes in§ 31 Absatz 2 VRG vorbehalten sind, 

so führt hier die Beurteilung der Legitimationsfrage zum 

gleichen ResuL tat. Denn auch n_ach § 2 2 3 GG ist der Nachweis eines 

quaJ_,ifiziert~n Interesses verlangt, d.h. eines Interesses, das 

durch _dJe R(;;chtsordnu~g spezifisch geschützt ist (vgl. Gutachten 

v-. 31.,1:,1973, s. 1 und 2). 

2~ Zur Begründung des Wiedererwägungsgesuches legt die Einwohner 

~efu~inde Schönenwerd im wesentlichen dar, dass die Publikation 

eines Bebauungsplanes summarische Hinweise auf den wesentlichen 

Inhalt und die Natur des aufgelegten Planes enthalten müsse. In 

den einschlägigen Erlassen ~einenzwa~ keine Publikationserfordernisse 

aufgestellt, doch entspreche dies einer konstanten Praxis. Im 

votliegenden Fall habe die Publikation den Hinweis auf eine Zone 

für "Indust;rie und Energieproduktion 11, nicht aber auf den Bau 

eines Kernkraftwerkes (als Hauptbestandteil des Planes) enthalten. 

Der,,,Text der Publikation habe auch keinen Rückschluss auf ein 
••. ~ : . • i~ • : . . 

s o Lches yorhaben zugelassen. Wegen der Nähe des Kraftwerkes 

Gösgen sei der Ausdruck "Energieproduktio,n" auf die Produktion 

konventioneller Energie bezogen worden. Aus diesem .Grunde seien 

gegen den Zonenplan keine begrU.r;i<:1:e.ten Einsprachen erhoben worden. 

Aufgrund des Publikationstextes,!:;,eien die vielen po t erit.Le l Len 
Einsprecher in Unkenntnis über d~n wahren Sachverh~lt versetzt 

worden. Dass die Bauplanpublikation .für ein-.Kernkraftwerk_ 

und ntcht für eine gewöhnliche Ind~str~e bestimmt gewesen sei, 

stelle.eine n<;;µe, er:hebliche Tatsache dar, die eine Wieder- ~ - . . . :__ ~ .' . . , . . . 

erwägung des Regierungsratsbeschlusses vom 12. Januar 1973 

rechtfertige. 
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.. Diese Darlegungen vermögen nicht zu ,über~~u_g:~n: 

a) Eine Wiedererwägung kann nach§ 28 VRG nur dann mit Er 

folg verlangt werden, .wenn oeue erhebliche Tatsachen oder Be 

weismittel vorliegen oder geltend g~macht werden. Fehleri aiese 

Erfordernisse, so ist auf das Gesuch iiicht eirizu~reten. D~~ 

.... ·· -'.' 

> • ·, 

Wiedererwägungsgesuch darf nicht an die Stelle der ordentlichen 

Rechtsmittel treten. Um eine Wiedererwägung des regierungsrät 

'lichen Genehmigungsbeschlusses zu erreichen, müssen also neue 

erhebliche·Fakten oder Beweismittel gegenüber dem materiellen 

Gehalt des Regierungsratsbeschlusses vom 12~ Januar 1973 und 

ni~ht ge:genüber dem Planauflageverfahren geltend gemacht 

·werden können. Derartige qualifizierte Gründe werden indessen 

von de~Gesuchstellerin nicht dargetan. Das Bundesgericht verlangt 

von einem Novum "eine gegenüber dem Tatbestand des ersten Ent- 

s ched de s we serrt Li ch · veränderte Sachlage . • • • oder es müsste der 

Gesuchs.teller wenigstens .soris t. für die Beurteilung des Verhältnisses 

erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anrufen können, die 

früher nicht bekannt waren, .oder die schon in jenem Verfa~~en 

.. geltend: zu machen für ihn unmöglich.war oder keine Verapl~s~ung 

bestand" (vgl. BGE 67 I 73). Nach deri Gesetzesmaterialien. würde 

eineblosseBechtsverletzung nicht.ohne weiteres ein "Novum" 

begründen (vgl. Protokoll der Kantonsratskornmission vom 

7. Jaµuar 1970/ Votum Schürmann zu§ 28 VRG). 

In- diesem Sinrie hat der Regierungsrat e Lne Lariqj ti.hrige 

Praxis unter der Herrschaft von§ 75 W GG entwickelt~·Er 

trat auf eLn Wiedererwi:igungsgesuch nur ein, wenn "ein· 

' erweisbarer Irrtum hinsichtlich entscheidender Tatsachen 

gewaltet' hat, oder wenn neue entscheidende Tatsachen oder' 

Bew-eismi ttel vorgebracht werden, welche der Gesuchstell·er nicht 

kannte oder wegen Verhältnissen, welche au's s e rriaLb scd1ner . 

Gewalt lagen, nicht vorlagen oder· gel t:end machen konnte" 

''(GE RR 1949~ 8 zrffer 2; 1950; 15 Ziffer 4 und GE RR 1970 

~r~ 25). Dies~~ Ta~bestand ~st hier ke~nesw~gs gegeberi~ 
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. b) Die Gemeinde ,Schönenwerd hätte eigentlich die Ein- 

zonµngsbeschlüsse. der Gemeindeversammlungen von Däniken 

und,Gretzenbach anfechterimüssen. Sie hätte dabei aber 

höchstehs geltend machen können; sie habe vom Zweck der 

Neueinzonung erst·in einem-Zeitpunkt erfahren, in dem die 

Frist für eine Anfechtung jener Beschlüsse bereits 

verstrichen war. D,~s ist indessen völlig unwahrscheinlich. 

Die-betreffenden B~schlüsse ergingen a~ 27. November und am 

15 •. Dezember 19 7 2. : Die Pläne wurden in der Zeit vom 

28. September bis 28. Oktober 1972 öffentlich aufgelegt und 

die_Auflage_ im Amtsanzeiger publiziert. Um die gleiche Zeit 

erschienen ~-~a~ im ''Oltner Tagblatt" und in der 11Solothurner 

Zeitung" ausführliche Berichte über die Planauflage mit 

Hinweisen auf das kommende Kernkraftwerk. Aber auch abgesehen 

davon war 'im·. 'ganzen Nie_deramt schon längstens bekannt, dass 

ein-Kernkräftwerk gebaut werden solle, wo dieses zu stehen kommt 

und zu· we Lckreri. Zwecken deshalb die Einzonung des "Aarefeldes" 

vorgenommen wurde. zu verweisen ist hiefür auf das ausgedehnte 

Vernehmlassungsverfahren: (bei 13 Gemeinden des Niederamtes) 

des Ka:htons Sölothurn fU:r die Standortbewilligung des Bundes, 

das· Auflage- und •Einspr<;1cheverfahren für die Erteilung der 

Kühlwa·sserkonzession, bei dem weit über die umliegenden 

Gemeinden hinaus Unterschriften gesammelt wurden, die ver- 

· schiedenen Orientierungsversammlungen in Olten, Schönenwerd 

etc~~ die Reise ·der Vertreter von umliegenden Gemeinden nach 

·· Deutschland für die Besichtigung von Kühl türmen, die ve r-. 

sChiedenen Kommentare und Berichte~ die schon vor der Bau 

planpublikation in der Tagespresse erschienen waren, und auf 

das Baugespann mit Blinklicht, das anfangs Dezember 1972 

aufgestellt wurde, in einem Zeitpunkt also, in dem beispiels 

weise die Frist für die A.nf:ee:H.t:ung _des Gemeindebeschlusses 

von dretzenbach (15.12.1972) noch nicht verstrichen war •. 

Die Behauptung der Gesuchstellerinj dass der Publikations- 

text zu einem Rückschluss auf die Produktion von konventioneller 

Energie verleitet und die vielen potentiellen Einsprecher in 



. . . 
einen· Irrtum über· den Zweck der Einzonung versetzt, habe, stellt 

daher' nicht eine neue, erhebliche Tatsache, soridern, einen an den 

Haaren herbeigezogen Einwand. dar .. Zu. verweisen ist, s;ichliesslich 

auf die Verhandlungen der Gemeinden über die vor.ge1?eh,,ene Steuer 

verteilung, ·die jeden Zweifel über das Vorhaben beseitigen: 

mussten. 

Somit .ergibt sich, dass auf das Wiedereni,ägungsgesuch der 

Gemeinde Schönenwerd nicht eingetreten. werden kann. ·,zu diesem 
.. , 

Schluss .geJ.angt_auch Prof. Saladin in seinem Gutachten-vom 

7. April ;.1973. (vgl. s. 2) •. 
i ·, 

Den·.Gehehrnigungsbeschluss- des Regierungsrates l)at;: die .. Ge- 
meinde sohonenwe rd bei.m Bu nd e s qe r Lcrrt; nicht mit staatsrechtlicher 

·. -Beschwerde angefocpten. 

c) Der Regierungsrat hat auch keinen ·Grund, den Beschluss 

vc:im 12. Januar 1973 von· Amtes wegen zu widerrufen. Für einen 

··Widerruf im Sinne von '§ 22 VRG ist erforderlich, dass die 

Verhältnisse sich geändert haben oder wichtige öffentliche 

Interessen dies erfordern. Im vorliegenden Fall ist weder diese 

· · · noch jene Voraussetzung gegeben·. Die Zone für ein Kernkraftwerk 

gehört zur·rndustriezone~ Nach allgemein geltender. Praxis werden ., 
bei den' Planungeh die Industriezon~nichi näher spezifiziert. Im 

vorliegenden Fall ist immerhin ein Hinweis auf.die,Energie 

erzeugung angebracht worden, die·im ganzen Zusammenhang die 

• Erzeugung· von· I<:ernenergie einschloss. Das Interesse de.r Rechts 

sfcherhe.i t ·-stande ebenfalls einem Widerruf entgegen; ein-solcher 

würde bei den vorliegenden Verhältnissen dem Grundsatz· .vori 

Treu und Glaub~n urid der Rechtmässigkeit der Verw~ltungs 

tätigkeit zuwiderlaufen. 

Es wird 
beschlospen: 

1. -Auf das Wiedererwägungsgesuch de~ Etnwohnergemeinde Schönen 

werd wird nicht eingetreten. 
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2. Die Kosten des Verfahrens mit einer Entscheidgebühr von 

500 Franken (inkl. Anteil Kosten Gutachten) und den 

Ausfertigungskosten werden der Gesuchstellerin auferlegt. 

Entscheidgebühr: 

Ausfertigungskosten: 

Fr. 500.- 

EE_. 10.-- 

Fr. 510.-- (Staatskanzlei Nr. 553) RE 

Der Staatsschreiber 

(·-,,-11/ ' , 0 V\., .,U.,,._ 

Bau-Departement (4), mit Akten 
Kant. Planungsamt (2) 
Kant. Amt für Wasserwirtschaft (2) 
Rechtsdienst Bau-Departement HF (5) 
Ammannämter der Einwohnergemeinden 4658 Däniken (2) 

5014 Gretzenbach (2) 
5012 Schönenwerd (2) RE 

Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Bahnhofquai 12, 4600 0lten 
Finanzverwaltung (2) 




